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— Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Me
thoden in seinem Fachgebiet,

— Förderung des Berufsnachwuchses durch aktive Mit
arbeit in der Berufsausbildung und Arbeit mit den 
N ach wu diskadern;

2. Fachspezifische Kriterien
2.1. Meisterkoch

— erfolgreiche Durchführung bzw. Teilnahme an min
destens 5 internationalen gastronomischen Veranstal
tungen oder Leistungsvergleichen und Teilnahme an 
nationalen Leistungsvergleichen,

— Entwicklung von mindestens 5 Menüs der internatio
nalen Küche auf der Basis des vorhandenen Waren
fonds mit dem Nachweis ihrer erfolgreichen und 
niveauvollen Umsetzung,

— Nachweis von Fähigkeiten zur Ausführung von kalten 
Büfetts der differenzierten Angebotsformen (franzö
sisches Büfett, skandinavische Smörgas-boards, sowje
tische Sakuskibufetts, klassische kalte Büfetts),

— Nachweis von Fähigkeiten, mindestens 5 internatio
nale Spezialitäten am Tisch des Gastes zubereiten zu 
können und die entsprechenden Erläuterungen zu 
geben,

— anwendungsbereite fachbezogene Sprachkenntnisse in 
einer Fremdsprache;

2.2. Meisterkoch der internationalen Klasse
Zusätzlich zu' den Kriterien des Meisterkochs sind zu
erbringen:

— Nachweis von Fähigkeiten zur selbständigen Vorbe
reitung und Durchführung von gastronomischen Ver
anstaltungen im Ausland,

— Tätigkeit in der Ausbildung beim Arbeitstraining für 
Mitarbeiter der Spezialitätenrestaurants der Spitzen
klasse,

— Anwendung des Annoncierens in der französischen 
Fachsprache,

— Tätigkeit bei der fachlichen Entwicklung von Meister
schülern,

— Nachweis der eigenständigen Entwicklung von an
wendbarer Fachliteratur seines Fachgebiets;

2.3. Servierobermeister

— Anwendung einer Fremdsprache,
— Anwendung von Servierformen hohen meisterlichen 

Könnens (z. B. Endfertigung von Speisen und Geträn
ken am Tisch des Gastes),

— Leitung des gastronomischen Bereiches bei der Durch
führung von mindestens 3 Groß- bzw. Sonderveran
staltungen mit hohem Protokollwert,

— eigenständige Entwicklung von Getränkespezialitäten
und deren praktische Umsetzung, »

— Teilnahme an nationalen Leistungsvergleichen und an 
internationalen gastronomischen Wochen;

2.4. Servierobermeister der internationalen Klasse
Zusätzlich zu den Kriterien des Servierobermeisters sind
zu erbringen:

— Anwendung von 2 Fremdsprachen,
— Fähigkeiten zur selbständigen Vorbereitung und 

Durchführung von gastronomischen Veranstaltungen 
im Ausland,

— Tätigkeit in der Ausbildung beim Arbeitstraining für 
Mitarbeiter der Spezialitätenrestaurants der Spitzen
klasse,

— Tätigkeit bei der fachlichen Entwicklung von Meister
schülern,

— Nachweis der eigenständigen Entwicklung von an
wendbarer Fachliteratur seines Fachgebiets.

Anordnung 
über die speziellen Kalkulationsrichtlinien 

für den Bereich 
des Ministeriums für Elektrotechnik und Elektronik

vom 4. Januar 1985

Im Einvernehmen mit dem Minister und Leiter des Amtes 
für Preise wird folgendes angeordnet:

§ 1
Für den Bereich des Ministeriums für Elektrotechnik und 

Elektronik werden die in der Anlage aufgeführten speziel
len Kalkulationsrichtlinien in Kraft gesetzt.

§ 2

Die Leiter der zuständigen Preiskoordinierungsorgane des 
Ministeriums für Elektrotechnik und Elektronik sind ver
pflichtet, die speziellen Kalkulationsrichtlinien dem von ih
nen in einem Verteiler festgelegten Empfängerkreis zuzu
stellen.

§3

(1) Diese Anordnung tritt am 15. Februar 1985 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 14. Dezember 
1977 über die Inkraftsetzung und Herausgabe von speziel
len Kalkulationsrichtlinien für den Bereich des Ministeriums 
für Elektrotechnik und Elektronik (GBl. I 1978 Nr. 2 S. 48) 
außer Kraft.

Berlin, den 4. Januar 1985

Der Minister 
für Elektrotechnik und Elektronik

M e i e r

Anlage
zu vorstehender Anordnung

1. Spezielle Kalkulationsrichtlinie des VEB Kombinat Ro
botron

2. Spezielle Kalkulationsrichtlinie des VEB Kombinat 
Nachrichtenelektronik

3. Spezielle Kalkulationsrichtlinie für den wissenschaft
lichen Gerätebau

4. Spezielle Kalkulationsrichtlinie für stationäre Fertigung 
des VEB Kombinat Automatisierungsanlagenbau

5. Spezielle Kalkulationsrichtlinie des VEB Kombinat Mi
kroelektronik und des VEB Uhrenwerke Ruhla


